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Bis zum Ende der obligatorischen Schulzeit übernimmt der Staat an den öffentlichen Schulen die 
Kosten für die Lehrmittel und beteiligt sich an den Kosten für die Schullager. 

Danach müssen die Eltern diese Kosten weitgehend übernehmen. 

Die Unterzeichnete bittet den Regierungsrat in diesem Zusammenhang um die Beantwortung fol-
gender Fragen: 

1. Wie hoch sind die jährlichen Kosten für das Schulgeld, das Schulmaterial und die persönlich 
benötigten IT Endgeräte an den einzelnen weiterführenden Schulen (ZBA, WMS, IMS, FMS, 
Gymnasien)? 

2. Wie hoch sind die jährlichen Kosten für die Teilnahme an den Lagern (Projektwochen, 
Schwerpunktfachwoche, Kulturwoche, Ski- und Sportlager etc.) und Exkursionen? 

3. Wie hoch sind die zusätzlichen Kosten (Schulmaterial, Prüfungsgebühren), wenn die Ju-
gendlichen eine IB-Klasse besuchen? 

4. Welche finanzielle Unterstützung bieten die einzelnen Schulen einkommensschwachen Er-
ziehungsberechtigten an? 

5. Auf welche Art kommen diese zu ihrem Recht? 

6. Wie und durch wen wird entschieden, wer eine solche Unterstützung erhält? 

7. Welche Regelungen gelten für Berufslernende? 
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